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1. Instanz

Aktenzeichen S 72 KR 334/97
Datum 28.11.1997

2. Instanz

Aktenzeichen L 9 KR 12/98
Datum 22.03.2000

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 28.
November 1997 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten des
Berufungsverfahrens sind nicht zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten noch Ã¼ber die HÃ¶he freiwilliger BeitrÃ¤ge zur
Krankenversicherung fÃ¼r den Zeitraum vom 1. Januar 1994 bis 31. MÃ¤rz 1997
bzw. zur Pflegeversicherung ab 1. Januar 1995 bis 31. MÃ¤rz 1997 und 1.
September bis 31. Dezember 1997 zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Der KlÃ¤ger ist als freiberuflicher Ingenieur selbstÃ¤ndig erwerbstÃ¤tig und war seit
dem 1. Mai 1984 bei der Beklagten als SelbstÃ¤ndiger zunÃ¤chst mit Anspruch auf
Krankengeld ab dem 8. Tag der ArbeitsunfÃ¤higkeit und ab 1. Dezember 1997 ohne
Anspruch auf Krankengeld freiwillig versichert. Seine Mitgliedschaft bei der
Beklagten endete zum 31. MÃ¤rz 1998. Der KlÃ¤ger entrichtete stets BeitrÃ¤ge
nach der hÃ¶chsten Beitragsklasse infolge beitragspflichtigen Einkommens
oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze (Beitragsklasse â�� BKL-671).
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Mit Schreiben vom 15. MÃ¤rz 1997 beantragte der KlÃ¤ger rÃ¼ckwirkend ab 1993
die Umstufung in die niedrigste Beitragsklasse sowie die Erstattung zuviel
entrichteter BeitrÃ¤ge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Vorgelegt wurden die
Einkommensteuerbescheide der Kalenderjahre 1993 bis 1995. Hiernach erzielte der
KlÃ¤ger Einnahmen aus selbstÃ¤ndiger ErwerbstÃ¤tigkeit nur noch unterhalb der
Jahresarbeitsentgeltgrenze und zwar fÃ¼r 1993 14.266,00 DM, fÃ¼r 1994 4.271,00
DM und 1995 14.573,00 DM. Der KlÃ¤ger besitzt mit seiner Ehefrau zu gleichen
Teilen zwei bebaute GrundstÃ¼cke, von denen er eines selbst bewohnt Nach den
Einkommensteuerbescheiden erzielte der KlÃ¤ger hieraus EinkÃ¼nfte aus
Vermietung und Verpachtung fÃ¼r 1993 in HÃ¶he von 78.004,00 DM, fÃ¼r 1994 in
HÃ¶he von 101.909,00 DM und fÃ¼r 1995 in HÃ¶he von 117.224,00 DM.

Die Beklagte stufte den KlÃ¤ger zunÃ¤chst ab 1. April 1997 in die niedrigste
Beitragsklasse fÃ¼r SelbstÃ¤ndige (BKL 676) ein (Bescheid vom 2. April 1997). Mit
Bescheiden vom 16. April 1997 und 7. Mai 1997, gegen die der KlÃ¤ger jeweils
Widerspruch einlegte, lehnte die Beklagte aber eine rÃ¼ckwirkende Ã�nderung der
Beitragseinstufung und eine Beitragserstattung ab.

Mit Bescheid vom 28. Juli 1997 stufte sie den KlÃ¤ger erneut in die BKL 671 fÃ¼r
die Zeit ab 1. August 1997 mit der BegrÃ¼ndung ein, dass auch die Einnahmen des
KlÃ¤gers aus Vermietung und Verpachtung als beitragspflichtige Einnahmen zu
berÃ¼cksichtigen seien und damit ein Verdienst oberhalb der
Jahresarbeitsentgeltgrenze erzielt werde. Aus VertrauensgrÃ¼nden verbleibe es
fÃ¼r die Zeit vom 1. April bis 31. Juli 1997 bei der Einstufung in die BKL 676.

Auf den hiergegen gerichteten Widerspruch des KlÃ¤gers erlieÃ� die Beklagte einen
weiteren Bescheid vom 4. August 1997, in dem der KlÃ¤ger weiterhin der BKL 676
fÃ¼r die Zeit ab 1. August 1997 vorbehaltlich einer Entscheidung durch die
Hauptverwaltung der Beklagten zugeordnet wurde.

Der KlÃ¤ger machte im laufenden Vorverfahren unter Vorlage des
Einkommensteuerbescheides fÃ¼r das Kalenderjahr 1996 â�� eingegangen bei der
Beklagten im August 1997 â�� u.a. geltend, die Beklagte habe zu Unrecht die
Mieteinnahmen seinem Einkommen zugrunde gelegt. Seine Ehefrau und er seien
vielmehr gemeinsam EigentÃ¼mer der GrundstÃ¼cke, so dass die Einnahmen nur
hÃ¤lftig zu berÃ¼cksichtigen seien.

Mit Bescheid vom 2. Oktober 1997 stufte die Beklagte den KlÃ¤ger ab 1. September
1997 in die BKL 680 ein (Einkommen bis 5.700,00 DM). Sie berÃ¼cksichtigte hierbei
nunmehr nur noch zu Lasten des KlÃ¤gers die hÃ¤lftigen Mieteinnahmen und
ermittelte beitragspflichtige EinkÃ¼nfte in HÃ¶he von monatlich 5.211,00 DM.

Mit Widerspruchsbescheid vom 20. Oktober 1997 wies die Beklagte die
WidersprÃ¼che des KlÃ¤gers zurÃ¼ck. Sie fÃ¼hrte aus, dass eine rÃ¼ckwirkende
Ã�nderung der Einstufung fÃ¼r die Zeit vom 1. Januar 1993 bis 31. MÃ¤rz 1997
nach Â§ 240 Abs. 4 Satz 3 Sozialgesetzbuch / FÃ¼nftes Buch (SGB V) nicht
mÃ¶glich sei. DarÃ¼ber hinaus gehÃ¶rten zu den beitragspflichtigen Einnahmen
auch EinkÃ¼nfte aus Vermietung. Dies habe man irrtÃ¼mlich fÃ¼r die Zeit ab 1.
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April 1997 falsch beurteilt. Eine Bindung fÃ¼r die Zukunft fÃ¼r die Zeit ab 1.
August 1997 sei hiermit aber nach Â§ 45 Abs. 2 und 3 Sozialgesetzbuch / Zehntes
Buch (SGB X) nicht eingetreten.

Im Klageverfahren hat der KlÃ¤ger die rÃ¼ckwirkende Beitragsabsenkung ab Januar
1994 begehrt und u.a. gerÃ¼gt, die Beklagte habe auch den steuerrechtlichen
Mietwert fÃ¼r die selbstgenutzte Wohnung in HÃ¶he von 8.710,00 DM (50 v.H. vom
17.420,00 DM) sowie Unterhaltszahlungen an seine Tochter in HÃ¶he von 6.000,00
DM unberÃ¼cksichtigt gelassen.

Nach nochmaliger Ã�berprÃ¼fung der beitragspflichtigen EinkÃ¼nfte des KlÃ¤gers
stufte die Beklagte den KlÃ¤ger fÃ¼r die Zeit ab 1. September 1997 in die BKL 679
(Einnahmen bis 5.200,00 DM) ein (Schriftsatz/Bescheid der Beklagten vom 24.
November 1997, Bl. 120 GA). Sie legte die vom KlÃ¤ger und seiner Ehefrau
gemeinsam erzielten MieteinkÃ¼nfte in HÃ¶he von 118.620,00 DM zur HÃ¤lfte, in
HÃ¶he von 59.310,00 DM als EinkÃ¼nfte des KlÃ¤gers und Einnahmen aus
selbstÃ¤ndiger ErwerbstÃ¤tigkeit in HÃ¶he von 1.611,00 DM zu Grunde, was
monatliche Einnahmen von 5.076,75 DM ergab. DemgemÃ¤Ã� betrug der
monatliche Beitrag zur Krankenversicherung 762,30 DM sowie zur
Pflegeversicherung 84,16 DM.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht Berlin am 28. November
1997 hat sich die Beklagte bereit erklÃ¤rt, die Beitragsbemessung fÃ¼r den
Kalendermonat August 1997 wie in dem Bescheid vom 4. August 1997 (Einstufung
in die BKL 676) endgÃ¼ltig zu belassen. Der KlÃ¤ger hat dieses Teilanerkenntnis
angenommen und im Ã�brigen beantragt, die Beklagte zu verurteilen,
rÃ¼ckwirkend ab 1. Januar 1994 eine einkommensgerechte Beitragseinstufung
vorzunehmen.

Das Sozialgericht hat mit Urteil vom 28. November 1997 die Klage abgewiesen und
im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt: Die Beklagte habe zu Recht eine rÃ¼ckwirkende
Beitragsherabstufung abgelehnt, da dies nicht mit Â§ 240 Abs. 4 SGB V vereinbar
wÃ¤re. Eine beitragsgerechte Einstufung kÃ¶nne nur auf Antrag und nur fÃ¼r die
Zeit vom ersten Tag des Monats an, der auf die Vorlage der Nachweise des
Einkommens folge, geschehen. Sofern die Beklagte fÃ¼r die Zeit ab 1. September
1997 ein gerundetes Monatseinkommen von 5.200,00 DM der Beitragsbemessung
zugrunde gelegt habe, sei dies rechtens. Das Finanzamt habe EinkÃ¼nfte aus
selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit und Vermietung und Verpachtung im Gesamtwert von
jÃ¤hrlich 60.961,00 DM festgesetzt. Das Arbeitseinkommen sei nach Â§ 15
Sozialgesetzbuch / Viertes Buch (SGB IV) auch im Sozialversicherungsrecht zu
berÃ¼cksichtigen. Ein Abzug von Unterhaltsleistungen fÃ¼r die Tochter sei nicht
vorzunehmen, da bei der Beitragsberechnung das sogenannte Bruttoprinzip gelte.
Die Beklagte habe auch nicht ihre Amtspflicht verletzt, indem sie den KlÃ¤ger nicht
frÃ¼her auf eine einkommensgerechte Beitragsbemessung hingewiesen habe.
FÃ¼r die Beklagte habe keinerlei Veranlassung bestanden, ungefragt den KlÃ¤ger
auf die gesetzliche MÃ¶glichkeit des Â§ 240 Abs. 4 SGB V hinzuweisen. Angesichts
der Tatsache, dass dem KlÃ¤ger vom Finanzamt fÃ¼r die Jahre 1993 bis 1995
Einkommen deutlich oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze bescheinigt und das
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jetzt aktuelle Einkommen erst mit Einkommensteuerbescheid vom 13. August 1997
festgestellt worden sei, wÃ¤re auch bei umfassender Beratung durch die Beklagte
eine niedrigere Beitragseinstufung vor dem 1. September 1997 gar nicht zulÃ¤ssig
gewesen.

Mit seiner am 17. Februar 1998 erhobenen Berufung wendet sich der KlÃ¤ger gegen
das ihm am 21. Januar 1998 zugestellte Urteil. Er verfolgt sein Begehren auf
Vornahme einer einkommensgerechten Beitragseinstufung fÃ¼r die Zeit ab 1.
Januar 1994 und Erstattung zuviel gezahlter BeitrÃ¤ge zur Krankenversicherung und
ab 1. Januar 1995 auch zur Pflegeversicherung weiter. Er trÃ¤gt im Wesentlichen
vor, die Satzung der Beklagten sei zu unbestimmt. Es werde nicht mit der rechtlich
gebotenen Bestimmtheit klargestellt, welche Einnahmen der Beitragsbemessung
zugrunde zu legen seien. Mangels eindeutiger Satzungsregelung sei der Beitrag
allein aus dem Arbeitseinkommen nach Â§Â§ 15, 16 SGB IV zu berechnen. Mithin
seien alle seit 1984 erteilten Beitragsbescheide nicht rechtmÃ¤Ã�ig. Insgesamt
habe er lediglich BeitrÃ¤ge nach dem Mindesteinkommen zu entrichten.

Auf Antrag des KlÃ¤gers hat die Beklagte ihn ab Dezember 1997 ohne Anspruch auf
Krankengeld versichert. FÃ¼r den Monat Dezember 1997 hat sie ihn in die BKL 659
â�� beitragspflichtiges Einkommen bis 5.200,00 DM â�� eingestuft (Bescheid vom
5. Februar 1998. Damit ergab sich ein monatlicher Beitrag zur Krankenversicherung
in HÃ¶he von 623,70 DM und zur Pflegeversicherung in HÃ¶he von 84,16 DM.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 28. November 1997 aufzuheben und die
Bescheide der Beklagten vom 16. April 1997, 7. Mai 1997 und 2. Oktober 1997 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. Oktober 1997 sowie die Bescheide der
Beklagten vom 24. November 1997 und 5. Februar 1998 zu Ã¤ndern und die
Beklagte zu verurteilen, seine BeitrÃ¤ge zur freiwilligen Krankenversicherung fÃ¼r
die Zeit vom 1. Januar 1994 bis 31. MÃ¤rz 1997 und zur Pflegeversicherung fÃ¼r
die Zeit vom 1.Januar 1995 bis 31. MÃ¤rz 1997 und fÃ¼r die Kranken- und
Pflegeversicherung fÃ¼r die Zeit vom 1. September bis 31. Dezember 1997 nach
der niedrigsten Beitragsklasse zu erheben und ihm sich hieraus ergebende
Ã¼berzahlte BetrÃ¤ge zu erstatten und ab 1. Januar 1996 mit 4 % zu verzinsen.

Die Beklagte und die Beigeladene beantragen,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie halten das Urteil des Sozialgerichts fÃ¼r zutreffend und die
Beitragseinstufungen in den noch streitbefangenen ZeitrÃ¤umen insgesamt fÃ¼r
rechtens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
SchriftsÃ¤tze der Beteiligten nebst Anlagen und den sonstigen Inhalt der
Gerichtsakte und der Verwaltungsakte der Beklagte Bezug genommen. Diese
Unterlagen haben dem Senat vorgelegen und sind zum Gegenstand der
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mÃ¼ndlichen Verhandlung gemacht worden.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung des KlÃ¤gers ist unbegrÃ¼ndet. Zu Recht hat das
Sozialgericht die Klage abgewiesen. Der KlÃ¤ger hat fÃ¼r die Zeit vom 1. Januar
1994 bis 31. MÃ¤rz 1997 und 1. September bis 31. Dezember 1997 keinen
Anspruch auf Entrichtung von KrankenversicherungsbeitrÃ¤gen bzw. BeitrÃ¤gen zur
Pflegeversicherung (ab 1. Januar 1995) nach der jeweils geltenden
Mindestbeitragsklasse fÃ¼r freiwillig versicherte selbstÃ¤ndige ErwerbstÃ¤tige.
ErstattungsansprÃ¼che bzw. ZinsansprÃ¼che gegen die Beklagte wegen zuviel
entrichteter BeitrÃ¤ge zur Kranken- und Pflegeversicherung stehen ihm nicht zu.

Soweit der KlÃ¤ger fÃ¼r die von ihm beanstandete Zeit vom 1. Januar 1994 bis 31.
MÃ¤rz 1997 BeitrÃ¤ge zur freiwilligen Krankenversicherung und ab 1. Januar 1995
auch zur Pflegeversicherung nach dem HÃ¶chstsatz (BKL 671 mit Anspruch auf
Krankengeld ab dem achten Tag der ArbeitsunfÃ¤higkeit) entrichtet hat, hat es
hiermit sein Bewenden.

Â§ 240 Abs. 4 Satz 2 SGB V bestimmt, dass fÃ¼r freiwillige Mitglieder, die
hauptberuflich selbstÃ¤ndig erwerbstÃ¤tig sind, als beitragspflichtige Einnahmen
fÃ¼r den Kalendertag der dreiÃ�igste Teil der monatlichen
Beitragsbemessungsgrenze (Â§ 223 SGB V), bei Nachweis niedrigerer Einnahmen
jedoch mindestens der vierzigste Teil der monatlichen BezugsgrÃ¶Ã�e gilt.
VerÃ¤nderungen der Beitragsbemessung auf Grund eines vom Versicherten
gefÃ¼hrten Nachweises nach Satz 2 der Vorschrift kÃ¶nnen gemÃ¤Ã� Â§ 240 Abs.
4 Satz 3 SGB V nur zum ersten Tag des auf die Vorlage dieses Nachweises
folgenden Monats wirksam werden (Â§ 240 Abs. 4 Satz 2 und 3 SGB V eingefÃ¼gt
mit Wirkung zum 1. Januar 1993 durch Gesetz vom 21. Dezember 1992 -BGBl. I S.
2266).

Hiernach hatte die Beklagte zu Recht bei der Beitragsbemessung einen der
Beitragsbemessungsgrenze gemÃ¤Ã� Â§ 223 Abs. 3 SGB V entsprechenden Betrag
als beitragspflichtige Einnahme zugrunde gelegt. Der KlÃ¤ger ist hauptberuflich
selbstÃ¤ndig erwerbstÃ¤tig. Denn er arbeitet als Beratender Ingenieur und ist in die
Ingenieurliste der Baukammer Berlin eingetragen Zudem erzielt er aus dieser
TÃ¤tigkeit auch steuerpflichtige EinkÃ¼nfte (vgl. Krauskopf, Soziale
Krankenversicherung/Pflegeversicherung, Â§ 240 SGB V Rdnr. 23 m.w.N.). Danach
hatte der KlÃ¤ger von vornherein HÃ¶chstbeitrÃ¤ge zu entrichten gehabt, solange
nicht niedrigere beitragspflichtige Einnahmen nachgewiesen worden sind. Insofern
kann die Krankenkasse von diesen fiktiven beitragspflichtigen Einnahmen ohne
PrÃ¼fung der EinkÃ¼nfte des Mitglieds ausgehen. Eine VerÃ¤nderung der
Beitragsgestaltung kann nur gegen Nachweis und auch nur fÃ¼r die Zukunft
erfolgen. Den Nachweis von Einnahmen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze
hat der Versicherte zu fÃ¼hren und hierfÃ¼r kommen insbesondere
Steuerbescheide als Beweismittel in Betracht (vgl. Kasseler Kommentar â�� Peters, 
Â§ 240 SGB V Rdnr. 29). Die Einkommensteuerbescheide fÃ¼r die Kalenderjahre
1993 bis 1995 hat der KlÃ¤ger indes erst im MÃ¤rz 1997 vorgelegt, so dass eine
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mÃ¶gliche Beitragsreduzierung frÃ¼hestens fÃ¼r die Zeit ab 1. April 1997 zum
Tragen kommen konnte.

Auch kann der KlÃ¤ger nicht mit Erfolg geltend machen, die
Satzungsbestimmungen der Beklagten seien im Hinblick auf die Festlegung, welche
EinkÃ¼nfte bei den beitragspflichtigen Einnahmen zu berÃ¼cksichtigen seien, zu
unbestimmt, so dass auf jeden Fall nur der Mindestbeitrag zu zahlen sei. Denn in Â§
240 Abs. 4 Satz 3 SGB V wurden gerade verbindliche und nicht von den Satzungen
der Krankenkassen abdingbare Mindesteinnahmen-Grenzen festgelegt, welche der
Beitragsbemessung der BeitrÃ¤ge des KlÃ¤gers bis zum erbrachten Nachweis
zugrunde gelegt werden mÃ¼ssen (zur RechtmÃ¤Ã�igkeit der besonderen
Mindesteinnahmen-Grenze BSG SozR 3-2500 Â§ 240 Nr. 27, S. 108 f.). Im Ã�brigen
ergibt sich aus den Einkommensteuerbescheiden der Kalenderjahre 1993 bis 1995,
dass der KlÃ¤ger auch zu Recht den HÃ¶chstbeitrag entrichtet hat, da sein
beitragspflichtiges Einkommen sich nicht nur aus den EinkÃ¼nften aus der
selbstÃ¤ndigen ErwerbstÃ¤tigkeit, sondern auch aus den Einnahmen aus
Vermietung und Verpachtung â�� was noch auszufÃ¼hren sein wird â��
zusammensetzte und damit die geltende Beitragsbemessungsgrenze bei Weitem
Ã¼berschritt (vgl. Kasseler Kommentar â�� Polster, Sozialversicherungswerte 12
Tabelle III).

Der KlÃ¤ger kann schlieÃ�lich nicht mit Erfolg einwenden, die Beklagte habe ihn
nicht rechtzeitig und umfassend Ã¼ber die GrundsÃ¤tze der Beitragsbemessung
unterrichtet. Zutreffend hat das Sozialgericht bereits darauf hingewiesen, dass der
KlÃ¤ger selbst nicht geltend gemacht hat, diesbezÃ¼glich bei entsprechenden
Verwaltungskontakten um Rat nachgefragt zu haben. Des Weiteren nimmt der
Senat zur Vermeidung von Wiederholungen nach eigener PrÃ¼fung der Sach- und
Rechtslage gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) auf die
AusfÃ¼hrungen im erstinstanzlichen Urteil, Seite 6, Bezug und verweist auf sie.

FÃ¼r die Zeit vom 1. September bis 31. Dezember 1997 konnte die Beklagte bei
der Beitragseinstufung fÃ¼r die BeitrÃ¤ge zur Krankenversicherung und zur
Pflegeversicherung beitragspflichtige Einnahmen in HÃ¶he von 5.076,75 DM
zugrunde legen und den KlÃ¤ger entsprechend fÃ¼r die Monate September bis
November 1997 in die BKL 679 mit Anspruch auf Krankengeld und fÃ¼r den Monat
Dezember 1997 in die BKL 659 â�� ohne Anspruch auf Krankengeld â�� einstufen.
Beide Beitragsklassen berÃ¼cksichtigen beitragspflichtige Einnahmen Ã¼ber
4.950,00 DM bis 5.200,00 DM. Die Beklagte war nach Â§ 45 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Satz
1 SGB X befugt, den Bescheid vom 2. April 1997 fÃ¼r die Zukunft zu Ã¤ndern, da
die dort vorgenommene Einstufung in die niedrigste Beitragsklasse (BKL 676)
wegen fehlender BerÃ¼cksichtigung der Einnahmen aus Vermietung und
Verpachtung rechtswidrig gewesen ist. Diese Korrektur hat die Beklagte mit
Bescheid vom 28. Juli 1997 in der Fassung des Bescheides vom 2. Oktober 1997
und in den Fassungen der Bescheide vom 24. November 1997 und 5. Februar 1998,
die beide Gegenstand des Verfahrens nach Â§ 96 Abs. 1 SGG geworden sind,
vollzogen.

Nach Â§ 45 Abs. 1 Satz 1 SGB X darf ein rechtswidriger begÃ¼nstigender
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Verwaltungsakt auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, nur unter den
EinschrÃ¤nkungen der Abs. 2 bis 4 ganz oder teilweise mit Wirkung fÃ¼r die
Zukunft oder fÃ¼r die Vergangenheit zurÃ¼ckgenommen werden. Ein
rechtswidriger begÃ¼nstigender Verwaltungsakt darf nach Â§ 45 Abs. 2 Satz 1 SGB
X nicht zurÃ¼ckgenommen werden, soweit der BegÃ¼nstigte auf den Bestand des
Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter AbwÃ¤gung mit dem
Ã¶ffentlichen Interesse an der RÃ¼cknahme schutzwÃ¼rdig ist. Das Vertrauen ist in
der Regel schutzwÃ¼rdig, wenn der BegÃ¼nstigte erbrachte Leistungen verbraucht
oder eine VermÃ¶gensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter
unzumutbaren Nachteilen rÃ¼ckgÃ¤ngig machen kann (Â§ 45 Abs. 2 Satz 2 SGB X).

Die Voraussetzungen fÃ¼r eine RÃ¼cknahme des Bescheides vom 2. April 1997 mit
Wirkung fÃ¼r die Zukunft lagen vor. Bei dem bindend gewordenen
Beitragsbescheid handelt es sich um einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung, der
von Beginn an rechtswidrig war (vgl. BSG SozR 3-2500 Â§ 240 Nr. 12, S. 45). Denn
die Beklagte hatte entgegen Â§ 240 Abs. 1 Satz 1 SGB V i.V.m. Â§ 12 Abs. 2 ihrer
Satzung bzw. Â§ 11 Abs. 2 der Satzung der Beigeladenen bei der
Beitragsbemessung nicht die gesamte wirtschaftliche LeistungsfÃ¤higkeit des
KlÃ¤gers berÃ¼cksichtigt.

Die Beitragsbemessung fÃ¼r freiwillige Mitglieder richtet sich seit dem In-Kraft-
Treten des Gesundheitsreformgesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477)
am 1. Januar 1989 nach Â§ 240 SGB V. Danach wird die Beitragsbemessung fÃ¼r
freiwillige Mitglieder durch die Satzung geregelt (Abs. 1 Satz 1), wobei
sicherzustellen ist, dass die Beitragsbelastung die gesamte wirtschaftliche
LeistungsfÃ¤higkeit berÃ¼cksichtigt (Abs. 1 Satz 2). Die Satzung der Krankenkasse
muss mindestens die Einnahme des freiwilligen Mitglieds berÃ¼cksichtigen, die bei
einem vergleichbaren versicherungspflichtig BeschÃ¤ftigten der
Beitragsbemessung zugrunde zu legen sind (Abs. 2 Satz 1). In Â§ 12 Abs. 2 der
Satzung der Beklagten (Stand 1. Mai 1997) heiÃ�t es: â��Bei der
Beitragsbemessung sind die durchschnittlichen monatlichen beitragspflichtigen
Einnahmen (1/12 der Brutto-Jahreseinnahme) maÃ�gebend unter
BerÃ¼cksichtigung der gesamten wirtschaftlichen LeistungsfÃ¤higkeit des
Mitgliedes. Zu den beitragspflichtigen Einnahmen gehÃ¶ren alle Einnahmen und
Geldmittel, die zum Lebensunterhalt verbraucht werden oder verbraucht werden
kÃ¶nnten, ohne RÃ¼cksicht auf ihre steuerliche Behandlung.â�� In Abs. 2 der
Satzung der Beigeladenen (Stand 1. April 1997) heiÃ�t es: â��Soweit gesetzlich
nichts anderes geregelt ist, gelten fÃ¼r freiwillige Mitglieder der Techniker-
Krankenkasse die in der Satzung der Techniker-Krankenkasse festgelegten
GrundsÃ¤tze der Einstufung und Beitragsbemessung entsprechend.â��

Hiernach ist es nicht zu beanstanden, wenn die Beklagte letztlich nicht nur die
EinkÃ¼nfte aus selbstÃ¤ndiger ErwerbstÃ¤tigkeit und damit allein das
Arbeitseinkommen im Sinne von Â§ 15 SGB IV (BSG SozR 3-2500 Â§ 240 Nr. 27)
berÃ¼cksichtigte, sondern auch Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
(BSGE 57, 240, 242; BSG Urteil vom 23. September 1999 -B 12 KR 12/98 R- zur
VerÃ¶ffentlichung in SozR vorgesehen). Denn gerade die Einnahmen aus
Vermietung und Verpachtung machten bei dem KlÃ¤ger seine wirtschaftliche
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LeistungsfÃ¤higkeit aus, was sich eindeutig aus dem vorgelegten
Einkommensteuerbescheid vom 13. August 1997 fÃ¼r das Kalenderjahr 1996 zeigt.
Neben den EinkÃ¼nften aus selbstÃ¤ndiger Arbeit in HÃ¶he von lediglich 1.611,00
DM hatte der KlÃ¤ger EinkÃ¼nfte aus Vermietung und Verpachtung in HÃ¶he von
59.310,00 DM. Von den EinkÃ¼nften aus selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit hÃ¤tte er allein
nicht leben kÃ¶nnen. Mithin ergaben sich GesamteinkÃ¼nfte in HÃ¶he von
60.921,00 DM und demzufolge monatlich EinkÃ¼nfte in HÃ¶he von 5.076,75 DM,
wie sie auch letztlich von der Beklagten fÃ¼r die Beitragsbemessung zugrunde
gelegt worden sind. Dass bei den freiwillig Versicherten nicht nur
VersorgungsbezÃ¼ge sowie Arbeitseinkommen bei der Beitragsberechnung die
allein maÃ�gebende Grundlage ist, sondern bei der beitragsmÃ¤Ã�igen
LeistungsfÃ¤higkeit nach Â§ 240 Abs. 1 Satz 2 SGB V auch Einnahmen auf Grund
betriebsfremder privater Eigenvorsorge, wie Einnahmen aus Vermietung und
Verpachtung sowie aus KapitalvermÃ¶gen, berÃ¼cksichtigt werden, entspricht dem
die gesetzliche Krankenversicherung beherrschenden SolidaritÃ¤tsprinzip, die
Versicherten nach MaÃ�gabe ihrer wirtschaftlichen LeistungsfÃ¤higkeit zu
BeitrÃ¤gen heranzuziehen. Dies ist von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden
(vgl. BVerfGE 79, 223, 236 f; BVerfG, Beschluss vom 3. Februar 1993 -1 BvR
1920/92- = SozR 3-2500 Â§ 240 Nr. 11, S. 42).

Entgegen der Ansicht des KlÃ¤gers bedurfte es auch keiner detaillierteren
AufzÃ¤hlung von berÃ¼cksichtigungspflichtigen Einnahmearten in der Satzung der
Beklagten. Denn Begriff der wirtschaftlichen LeistungsfÃ¤higkeit ist hinreichend
bestimmt und eindeutig. Ebenso ist eine weitere Minderung der
berÃ¼cksichtigungsfÃ¤higen GesamteinkÃ¼nfte des KlÃ¤gers nicht mÃ¶glich.
Zutreffend hat das Sozialgericht darauf hingewiesen, dass erbrachte
Unterhaltsleistungen an die Tochter nicht abzugsfÃ¤hig sind. Auch
versicherungspflichtige Arbeitnehmer kÃ¶nnen einen solchen Abzug nicht
vornehmen und hiermit ihr beitragspflichtiges Arbeitsentgelt mindern. Die freiwillig
Versicherten dÃ¼rfen insofern aber nicht besser gestellt werden, was sich aus Â§
240 Abs. 2 Satz 1 SGB V ergibt. Dementsprechend kann der KlÃ¤ger auch nicht mit
Erfolg den Abzug weiterer im Einkommensteuerbescheid berÃ¼cksichtigter
SonderausgabenpauschbetrÃ¤ge sowie dort berÃ¼cksichtigter
VersicherungsbeitrÃ¤ge geltend machen.

Ebenso sind vom Versicherten vorgenommene Tilgungen auf entsprechende
Kreditverpflichtungen nicht abzugsfÃ¤hig, da sie letztlich der VermÃ¶gensbildung
dienen (vgl. hierzu BSG Urteil vom 23. September 1999 â�� B 12 KR 12/98 R -).

SchlieÃ�lich kÃ¶nnen die vom Finanzamt S festgesetzten EinkÃ¼nfte aus
Vermietung und Verpachtung in HÃ¶he von 59.310,00 DM nicht um veranlagte
Mieteinnahmen in HÃ¶he von 8.710,00 DM (hÃ¤lftiger Anteil) fÃ¼r die
eigengenutzte Wohnung nach Â§ 21 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG)
gemindert werden Nach Â§ 21 Abs. 2 EStG gehÃ¶rt auch der Nutzungswert der
Wohnung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer dem Steuerpflichtigen ganz
oder teilweise unentgeltlich Ã¼berlassenen Wohnung einschlieÃ�lich der
zugehÃ¶rigen sonstigen RÃ¤ume und GÃ¤rten zu den EinkÃ¼nften aus Vermietung
und Verpachtung. Dementsprechend hat das Finanzamt S diese EinkÃ¼nfte auch
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steuerlich berÃ¼cksichtigt und fÃ¼r den KlÃ¤ger EinkÃ¼nfte aus Vermietung und
Verpachtung in HÃ¶he von 59.310,00 DM zugrunde gelegt. Auch die Beklagte war
berechtigt, diese EinkÃ¼nfte bei der Beitragsbemessung zugrunde zu legen. Denn
es handelt sich um einen geldwerten Gebrauchsvorteil, der wirtschaftlich als
Einnahme zum Lebensunterhalt anzusehen ist, auch wenn er dem Versicherten
nicht in Geld zuflieÃ�t (BSG SozR 2200 Â§ 180 Nr. 20, S. 66; BSGE 57, 240 ff).

Die Beklagte konnte den Bescheid vom 2. April 1997, mit dem sie den KlÃ¤ger in
die niedrigste Beitragsklasse ab 1. April 1997 einstufte, fÃ¼r die Zeit ab
August/September 1997 zurÃ¼cknehmen und dahingehend Ã¤ndern, den KlÃ¤ger
nunmehr in die Beitragsklassen einzustufen, die seinem
berÃ¼cksichtigungsfÃ¤higen Einkommen in HÃ¶he von 5.076,75 DM entsprachen.
Denn das Vertrauen das KlÃ¤gers auf den Bestand des Bescheides vom 2. April
1997 ist unter AbwÃ¤gung mit dem Ã¶ffentlichen Interesse an einer RÃ¼cknahme
nicht schutzwÃ¼rdig. Das Interesse der Solidargemeinschaft, dass eine
Beitragsentrichtung entsprechend der wirtschaftlichen LeistungsfÃ¤higkeit der
Versicherten ausgerichtet wird, Ã¼bersteigt das Interesse des KlÃ¤gers an dem
Beibehalt der zu niedrig festgestellten Beitragsklasse. Selbst der KlÃ¤ger hat nicht
geltend gemacht, irgendwelche VermÃ¶gensdispositionen getÃ¤tigt zu haben, die
er fÃ¼r die Zukunft nicht mehr hatte rÃ¼ckgÃ¤ngig machen kÃ¶nnen. Insofern hat
die Beklagte von ihrem nach Â§ 45 Abs. 1 Satz 1 SGB X gegebenen
Ermessensspielraum Gebrauch gemacht und eine einkommensrechte
Beitragsentrichtung vorgenommen. Entsprechende ErmessenserwÃ¤gungen sind
hinreichend in dem Widerspruchsbescheid vom 20. Oktober 1997 zum Ausdruck
gekommen.

Nach alledem war die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Die Revision ist nicht zugelassen worden, weil die Voraussetzungen des Â§ 160 Abs.
2 Nrn. 1 und 2 SGG nicht vorliegen.

Erstellt am: 09.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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